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Mietrechtsreform l bitte warten

Liebe Klientinnen 
und Klienten!
Es ist also wieder nichts da-

raus geworden mit der Re-
form des Mietrechtes. Die 
Hoffnungen vieler Juristen, 
noch in dieser Legislaturpe-
riode eine Reform des Miet-
rechts zu erleben, haben sich 
zerschlagen. Die jahrelangen 
Rufe aller ernstzunehmenden 
Experten verhallen wieder 
einmal ungehört.

Über 30 Jahre ist es jetzt 
alt, das österreichische Miet-
rechtsgesetz (MRG). Einige 
Male wurde es in dieser Zeit 
bereits mehr oder weniger 
stark geändert. Wer allerdings 
glaubt, in diesem Gesetz die 
Lösung aller mietrechtlichen 
Probleme zu finden, irrt ge-
waltig. Bevor man als Jurist ei-
ne mietrechtliche Frage lösen 
kann, muss man zuerst ein-
mal aufwändig recherchie-
ren, welche gesetzlichen Be-
stimmungen denn eigentlich 
auf einen bestimmten Miet-
vertrag anzuwenden sind. Es 
kann sein, dass sämtliche Be-
stimmungen des Mietrechts-
gesetzes gelten, in vielen Fäl-
len ist nur der Kündigungs-

schutz wirksam, nicht aber 
die anderen Bestimmungen. 
Zahlreiche Mietobjekte sind 
überhaupt vollkommen vom 
Mietrechtsgesetz ausgenom-
men und gilt nicht einmal der 
Kündigungsschutz. Darüber 
hinaus kann für ein und die-
selbe Art eines Mietobjektes, 
beispielsweise ein Einfamili-
enhaus, das Mietrechtsgesetz 
zum Teil oder auch gar nicht 
anwendbar sein, je nach dem, 
wann der dem Mietverhält-
nis zugrundeliegende Vertrag 
zwischen den Parteien ab-
geschlossen wurde. Lag bei-
spielsweise der Vertragsab-
schluss vor dem Jahr 2002, 
so ist der Kündigungsschutz 
nach dem Mietrechtsgesetz 
anzuwenden, wurde der Ver-
trag nach dem 1. Jänner 2002 
abgeschlossen, ist der Mie-
ter überhaupt nicht kündi-
gungsgeschützt, jedenfalls 
nicht durch das Gesetz. Dann 
unterliegt dieser Mietver-
trag nämlich nur den Bestim-
mungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (ABGB) und die 
unterscheiden sich von jenen 
des MRG oft gewaltig.

Es ist also schon für den Ju-
risten eine Wissenschaft, 

zu wissen, welche rechtli-
chen Bestimmungen auf ein 
bestimmtes Mietverhältnis 
anzuwenden sind. Und erst 
recht für einen Laien. 

Diese Situation sollte nach 
Ansicht des Wiener Zivil-
rechtsprofessors Dr. Andreas 
Vonkilch „zum Anlass genom-
men werden, die Ärmel auf-
zukrempeln und sich durch 
eine grundlegende Novellie-
rung dieses Rechtsbereiches 
darum zu bemühen, den 
fundamentalen Rechtsprin-
zipien der Rechtssicherheit, 
des Gleichmaßgebotes und 

der Zweckmäßigkeit stärker 
zum Durchbruch zu verhel-
fen“ (wohnrechtliche Blätter 
2012, 244). 

Es bleibt nur die Hoffnung, 
dass der nächste Gesetzgeber 
wirklich „die Ärmel aufkrem-
pelt“ und nicht wieder das 
heiße Eisen der Mietrechtsre-
form auf die berühmte „lan-
gen Bank“ weiterschiebt und 
weiterschiebt und weiter-
schiebt … n
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Aus dem InhAlt 3

Wer einen Pfuscher beauftragt, 
muss damit rechnen, dass er Pfusch 

bekommt (gestellte Aufnahme).
 seite 4

schulden des unterhaltsverPflichteten mindern nicht schlechthin die 
Unterhaltsbemessungsgrundlage. Nur in Ausnahmefällen können Schulden 
nach billigem Ermessen berücksichtigt werden. Eine generelle Aussage über 
die Abzugsfähigkeit oder Nichtabzugsfähigkeit von Schulden scheidet daher 
aus. Es kommt auf den Einzelfall an. seite 8

das tauschen von Musik-
dateien im Internet zwischen 
Jugendlichen entspricht der Realität 
unserer virtuellen Zeit. Dass damit 
auch Urheberrechtsverletzungen 
verbunden sein können, ist – 
vorsichtig gesprochen – allgemein 
nicht unbekannt.
 seite 5



4 zivilRecht

mit RECHTmit RECHT

In Österreich heißt jede 
Schwarzarbeit auch „Pfusch“. 
In Deutschland heißt die 
Schwarzarbeit nur dann 
„Pfusch“, wenn sie mangel-
haft ist. Der deutsche Schwarz-
arbeiter ist nur Pfuscher wenn 
er auch Stümper ist.

Eine Deutsche hatte bei 
einem solchen „Pfuscher“ die 
Neuverpflasterung ihrer Auf-
fahrt um 1.800 Euro in Auf-
trag gegeben – steuerfrei, bar 
und ohne Rechnung. Weil 
der Schwarzarbeiter auch ein 
deutscher Pfuscher war, wies 
das Pflaster nicht die notwen-
dige Festigkeit auf und die 

Auftraggeberin begehrte ein 
mehrfaches der Auftragssum-
me, nämlich 6.096 Euro, für 
die Reparatur der Auffahrt. 

Der Bundesgerichtshof wies 
die Klage ab. Schwarzarbeit ist 
verboten und es liegt somit 
ein unwirksames Geschäft vor. 
Ist aber das Geschäft unwirk-
sam, kann man auch keine 
Ansprüche aus dem Vertrag – 
in diesem Fall Gewährleistung 
– geltend machen. Wer also ei-
nen Pfuscher beauftragt, muss 
damit rechnen, dass er Pfusch 
bekommt.

In Österreich ist sprachlich 
jeder Schwarzarbeiter ein Pfu-
scher. Muss sich also auch der 
Österreicher jeden Pfusch ge-
fallen lassen?

Grundsätzlich ist Schwarz-
arbeit auch in Österreich nicht 
erlaubt. Die entscheidende 
Frage ist allerdings ob dieses 
Verbot den gesamten Vertrag 
unwirksam macht oder nur 
einen Teil. Gegen das österrei-
chische Gesetz ist nur die Ver-
einbarung, dass keine Steuer 
eingehoben wird und keine 
Rechnung ausgestellt wird. Im 
deutschen Schwarzarbeiter-
gesetz ist ausdrücklich ange-
führt, dass der Vertrag als sol-
cher unwirksam ist. 

In Österreich existiert eine 
solche Regelung (noch) nicht. 
Es ist daher durchaus denkbar, 

dass die österreichischen Ge-
richte den Vertrag als solchen 
für wirksam, allerdings die 
steuerrechtlichen Aspekte für 
unwirksam betrachten. Es ist 
wohl davon auszugehen, dass 
sich in Kürze die österreichi-
schen Gerichte mit dieser Frage 
zu beschäftigen haben werden. 

Nicht unerwähnt soll aller-
dings bleiben, dass sich die 
Behörden natürlich für solche 
Verträge interessieren und 
auch der Auftraggeber sich 
hier strafbar machen kann. 
So steht auf die Beauftragung 
eines nicht befugten Gewerbe-
treibenden eine Verwaltungs-
strafe bis 2.100,00 Euro. Im Ab-
gabenstrafrecht oder nach den 
Bestimmungen gegen den So-
zialbetrug kann eine weitere 
Strafe drohen.

Wie kann man derzeit sei-
nen Gewährleistungsan-
spruch absichern? Solange 
das Werk nicht mangelfrei er-
bracht ist, kann der Schwarz-
arbeiter unabhängig von der 
Wirksamkeit des Vertrages das 
Entgelt nicht begehren. Man 
sollte also den Schwarzarbei-
ter erst bezahlen, nachdem er 
das Werk mangelfrei fertig ge-
stellt hat. Nur so kann man si-
cherstellen, einen Schwarzar-
beiter und nicht auch einen 
Pfuscher zu bezahlen. Vor Stra-
fe schützt das aber nicht. n

S 
 
chwarzarbeit ist, 

wenn Dienst- oder 
Werkleistungen er-
bracht werden, ohne 
dass die steuerlichen 
Pflichten daraus er-
füllt werden. Das Wort 
Schwarzarbeit kommt 
von Begriff „schwarzen“ 
aus dem 18 Jahrhundert 
und meint „etwas bei 
Nacht tun“. Die Finanz-
behörden sollten nichts 
mitbekommen und das 
ist auch heute noch so.

Gewährleistung l Auch bei Schwarzarbeit?

Wenn der Schwarzarbeiter pfuscht
ge
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Wer einen Pfuscher 
beauftragt, muss damit 
rechnen, dass er Pfusch 
bekommt (gestellte Aufnahme).
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Aufgrund einer Klage von 
Tonträgerherstellern musste 
der deutsche Bundesgerichts-
hof klären, ob Eltern für die il-
legale Teilnahme ihres 13-jäh-
rigen Sohnes an Musik-Inter-
nettauschbörsen (Morpheus, 
Bearshare,…) haften. Anläss-
lich einer Hausdurchsuchung 
wurde der PC des Sohnes be-
schlagnahmt. Es konnten 1147 
Audiodateien (zum kosten-
losen Herunterladen) der IP-
Adresse bzw. dem Internet-
anschluss der Eltern zugewie-
sen werden. Diese sollten nun 
Schadenersatz und Abmahn-
kosten in Höhe von über 

5.000 Euro zahlen. Sowohl das 
Landgericht Köln als auch das 
Oberlandgericht Köln gaben 
der Klage der Tonträgerher-
steller statt. Die Eltern hätten 
ihre Aufsichtspflicht verletzt, 
da sie weder die von ihnen 
aufgestellten Verhaltensre-
geln für die Internetnutzung 
ihres Sohnes kontrolliert noch 
eine Firewall oder Sicherheits-
programme installiert hätten. 
Der deutsche Bundesgerichts-
hof wies jedoch in seiner Ent-
scheidung (I ZR 74/12) die Kla-
ge ab: Eltern kommen ihrer 
Aufsichtspflicht bei einem 
normal entwickelten 13-jäh-
rigen Kind schon regelmäßig 
dadurch nach, dass sie das 
Kind über das Verbot einer 
rechtswidrigen Teilnahme an 
Internettauschbörsen beleh-
ren. Eine Verpflichtung der 
Eltern zur Überwachung der 
Nutzung des Internets durch 
das Kind, oder eine teilwei-
se Versperrung des Internet-
zugangs für das Kind, besteht 
grundsätzlich nicht. Zu derar-
tigen Maßnahmen sind die 
Eltern nach Ansicht des deut-
schen Bundesgerichtshofes 
nur dann verpflichtet, wenn 
konkrete Anhaltspunkte für 
eine rechtsverletzende Nut-

zung des Internetanschlus-
ses durch das Kind bestehen. 
Bereits im Jahr 2008 traf der 
österreichische Oberste Ge-
richtshof (4 Ob 194/07v) eine 
ähnliche Entscheidung: Das 
bloße Zurverfügungstellen 
des Computers mit Internet-
zugang macht die Eltern noch 
nicht selbst zu Gehilfen eines 
Urheberrechtsverstoßes ih-
rer 17-jährigen Tochter durch 
Musik-Internettauschbörsen. 
Entscheidend ist, ob die El-
tern aufgrund irgendwelcher 
Anhaltspunkte damit rech-
nen müssen, dass die Tochter 
durch die Benutzung des In-
ternets in fremde Musik-Ur-
heberrechte eingreift. Nach 
Ansicht des Obersten Ge-
richtshofes könne die Funkti-
onsweise von Internettausch-
börsen und Filesharing-Sys-
temen (Teilnehmer stellen 
geschützte Musiktitel oh-
ne Zustimmung des Rechte-
inhabers zum Download zur 
Verfügung) bei Erwachsenen 
auch nicht als allgemein be-
kannt vorausgesetzt werden. 
Ob dies jetzt auch noch un-
eingeschränkt für Sie als ge-
neigter Leser dieses Beitrages 
gilt, ist freilich eine andere 
Geschichte …  n

D 
 
as Tauschen von 

Musik-Dateien im Inter-
net zwischen Jugendli-
chen entspricht der Re-
alität unserer virtuellen 
Zeit. Dass damit auch 
Urheberrechtsverlet-
zungen verbunden sein 
können, ist – vorsichtig 
gesprochen – allgemein 
nicht unbekannt.

Filesharing l lllegaler Musik-Tausch

Download - haften Eltern?

ge
te

ilt

„the PoWer of sharing“ – alles legal?
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Es war ein Fall, wie er sich 
im letzten Jahrzehnt wohl 
oft zugetragen hat: ein Ehe-
paar mit keinerlei Erfahrung 
in Finanzierungsangelegen-
heiten schuldete im Jahr 
2005 auf Empfehlung einer 
selbstständigen Vermögens-
beraterin, die das persön-
liche Vertrauen der Ehefrau 
gewann, den „ungünstigen“ 
Abstattungskredit für eine 
Eigentumswohnung in einen 
endfälligen Fremdwährungs-
kredit in Schweizer Franken 
um, verbunden mit einem 
Tilgungsträger in Form einer 
fondgebundenen Lebensver-
sicherung. Über Nachteile 
dieser Finanzierungsform, 
insbesondere über mögliche 
Wertschwankungen des 
fondsgebundenen Tilgungs-
trägers und die Risiken eines 
Fremdwährungskredits, wur-
den die Kläger nicht aufge-
klärt. Auf die Äußerung des 
Ehepaars beim Unterschrifts-
termin, sie hoffen, „das Rich-
tige“ zu tun, antwortete die 
Bankangestellte der finan-
zierenden Bank mit der Ge-

genfrage, ob die Kläger denn 
das nicht mit der Vermögens-
beraterin besprochen hätten. 
Das Thema wurde aber nicht 
weiter verfolgt. Über die Ri-
siken eines Fremdwährungs-
kredits wurden die Kläger 
auch von der Bank nicht auf-
geklärt. Im Jahr 2007 stimm-
ten die Kläger über Emp-
fehlung der Bankangestell-
ten einer Konvertierung des 
Fremdwährungskredits von 
Franken in Japanische Yen 
zu, da die Zinsenverpflich-
tung für den Frankenkredit 
erheblich anstieg. Diese Kon-
vertierung ergab sogar einen 
Kursgewinn. Über das hö-
here Risiko von Währungs-
kursschwankungen beim 
Yen wurden die Kläger nicht 
aufgeklärt. Ein Jahr darauf 
forderte die Bank die Kläger 
auf, zusätzliche Sicherheiten 
beizubringen, weil der aus-
haftende Kreditbetrag in-
folge geänderten Wechsel-
kurses des Yen mittlerweile 
höher sei als der ursprüng-
lich aufgenommene Kredit. 
Im Jahr 2009 brachten die 
Kläger eine Klage auf Fest-
stellung, dass die selbststän-
dige Vermögensberaterin, die 
Vermögensberatungsgesell-
schaft und die finanzierende 
Bank für sämtliche Schäden 
und Nachteile aus der Um-
schuldung in den Fremdwäh-
rungskredit haften, ein.

Haftung der 
Bank neben dem 

Vermögensberater

Der OGH gab der Klage gegen 
die Vermögensberatungsge-
sellschaft, gegen die für die-
se tätig gewordene selbst-
ständige Vermögensberate-
rin und gegen die Bank statt 
und hielt dabei insbesonde-
re fest:
n der Vermögensberatungs-

gesellschaft sind Bera-
tungsfehler der für sie tä-

tig gewordenen selbststän-
digen Vermögensberaterin 
als ihre Erfüllungsgehilfin 
nach § 1313a ABGB zuzu-
rechnen;

n die Haftung eines selbst-
ständigen Vertreters, der 
als Erfüllungsgehilfe tätig 
wurde, ist grundsätzlich die 
Ausnahme; sie wird aller-
dings unter anderem dann 
bejaht, wenn der Vertre-
ter ein besonderes eigen-
wirtschaftliches Interesse 
am Zustandekommen des 
Vertrags hatte oder (wie in 
diesem Fall die selbstän-
dige Vermögensberaterin) 
bei den Vertragsverhand-
lungen im besonderen Ma-

E 
 
ine aktuelle Ent-

scheidung des Ober sten 
Gerichtshofs (OGH 8 
Ob 66/12g vom 5. April 
2013) ist Wasser auf die 
Mühlen der Verbraucher 
und bringt Sorgenfalten 
auf Bankenseite. Dem-
nach kann die finanzie-
rende Bank auch in Fäl-
len haften, in denen ein 
externer Vermögens-
berater die Kreditver-
mittlung übernommen 
hat, wenn sie konkrete 
Anhaltspunkte hatte, 
dass der Vermögensbe-
rater seine Pflicht nicht 
erfüllt hat.

Hoffnung für geschädigte  Kreditnehmer
Fremdwährungskredite l OGH-Urteil birgt Sprengstoff für Banken.

ge
h

af
te

t Fo
to

: N
eu

m
ay

r



7WiRtschaftsRecht

mit RECHT

Hoffnung für geschädigte  Kreditnehmer
ße persönliches Vertrauen 
in Anspruch nahm;

n trotz Vermittlung des Kre-
dits durch einen Vermö-
gensberater haftet die fi-
nanzierende Bank, da sie 
konkrete Anhaltspunkte 
hatte, dass der Vermögens-
berater seine Pflichten 
nicht erfüllt hat; 

n trotz Abschluss des Kre-
ditvertrags im Jahr 2005 
war die dreijährige Verjäh-
rungsfrist zum Klagszeit-
punkt im Jahr 2009 noch 
nicht abgelaufen, da die 
Kläger erstmals aufgrund 
der Mitteilung der Bank 
im Jahr 2007 den Verdacht 
schöpften, dass ihnen aus 

der Umschuldung bisher 
unbekannte Nachteile dro-
hen könnten.

Achtung Verjährung!

Dieser Fall zeigt, dass es für 
Fremdwährungskreditneh-
mer, die unzureichend oder 
gar nicht aufgeklärt wurden 
und nun mit einer Deckungs-
lücke konfrontiert sind, meh-
rere Haftungsadressaten ge-
ben kann: neben dem aktiv in 
Erscheinung getretenen Ver-
mögensberater auch die da-
hinterstehende Vermögens-
beratungsgesellschaft und 
die finanzierende Bank. Wei-
ters gibt die Entscheidung je-

nen Betroffenen Hoffnung, 
deren Konvertierung schon 
länger zurückliegt. Geschä-
digte sollten aber dennoch 
rasch handeln. Zu groß ist 
die Gefahr einer Verjährung 
ihrer Ansprüche.   n

fremdWährungskredite – Die 
finanzierende Bank kann auch 
in Fällen haften, in denen ein 
externer Vermögensberater die 
Kreditvermittlung übernommen 
hat.
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Die Ehegattenunterhalts-
bemessung erfolgt auf der 
Grundlage der dem Unter-
haltsschuldner tatsächlich zu-
fließenden verfügbaren Mit-
tel. Sie geht vom tatsächlichen 
Nettoeinkommen des unter-
haltsverpflichteten Eheteils 
aus, das ist sein Gesamtein-
kommen nach Abzug der Zah-
lungspflichten von Steuern 
und öffentlichen Abgaben. 

In der Entscheidung des 
OGH vom 19. Juni 2013 (7 Ob 
103/13t) wurde entsprechend 

der ständigen Rechtspre-
chung erneut bestätigt, dass 
Schulden des Unterhalts-
pflichtigen nur ausnahms-
weise eine Abzugspost von 
der Unterhaltsbemessungs-
grundlage darstellen. Im kon-
kreten Fall hielt der Unter-
haltsschuldner dem Begeh-
ren der Unterhaltsberech-
tigten entgegen, dass die Ver-
bindlichkeiten aus einem Im-
mobilienprojekt, zu deren He-
reinbringung laufend Ge-
haltsexekution beim Unter-
haltsschuldner geführt wird, 
die Unterhaltsbemessungs-
grundlage schmälern wür-
den.

Vorauszuschicken ist zu-
nächst, dass die Unterhalts-
bemessungsgrundlage allein 
aufgrund des Umstandes, 
dass die Schulden exekutiv 
betrieben werden, nicht ge-
mindert wird (6 Ob 16/98s). 

In der Entscheidung 7 Ob 
103/13t wurde dargelegt, un-
ter welchen Voraussetzungen 
die aus dem Einkommen ab-
zudeckenden Verbindlich-
keiten ausnahmsweise für 
die Unterhaltsbemessung 
von Bedeutung sind: So etwa 
bei Rückzahlung eines Kre-
dites, der zur Bestreitung der 

Haushaltskosten oder zur Er-
haltung der Erwerbsfähigkeit 
aufgenommen wurde. Ab-
zugsfähig sind weiters lebens-
notwendige und existenznot-
wendige, existenzsichernde 
Ausgaben oder Ausgaben zur 
Finanzierung außergewöhn-
licher Belastungen. Ob Kredit-
rückzahlungen abzugsfähig 
sind, ist im Rahmen einer In-
teressensabwägung zu ermit-
teln. Dabei sind der Zeitpunkt 
und die Art der Entstehung der 
Schulden, der Zweck, für den 
sie aufgenommen wurden, 
das Einverständnis des Ehe-
partners zu dieser Schulden-
aufnahme, das Interesse an ei-
ner Schuldentilgung, um die 
Verbindlichkeiten nicht wei-
ter anwachsen zu lassen, so-
wie ein etwaiger Vorteil des 
Unterhaltsberechtigten maß-
geblich. Eine Berücksichtigung 
von Schulden ist unter diesen 
Gesichtspunkten nach billi-
gem Ermessen vorzunehmen.

Die näheren Umstände für 
die ausnahmsweise Berück-
sichtigung von Belastungen 
durch Schuldtilgungen bzw. 
Kreditrückzahlungen sind 
vom Unterhaltsverpflichte-
ten zu behaupten und zu be-
weisen.  n

S 
 
chulden des Unter-

haltsverpflichteten min-
dern nicht schlechthin 
die Unterhaltsbemes-
sungsgrundlage. Nur in 
Ausnahmefällen können 
Schulden nach billigem 
Ermessen berücksichtigt 
werden. Eine generel-
le Aussage über die 
Abzugsfähigkeit oder 
Nichtabzugsfähigkeit 
von Schulden scheidet 
daher aus. Es kommt 
auf den Einzelfall an.

Unterhaltsbemessung l Berücksichtigung von Schulden?

Wie viel Unterhalt zahlen?

be
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unterhaltsbemessung –  Nur in Ausnahmefällen können 
Schulden nach billigem Ermessen berücksichtigt werden.
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In einer aktuellen Entschei-
dung (9 ObA 131/11x) stellte 
der OGH klar, dass der Arbeit-
geber verpflichtet ist, im Rah-
men seiner Fürsorgepflich-
ten aktiv auf „Mobbing“ un-
ter seinen Arbeitnehmern zu 
reagieren. Der Arbeitgeber ist 
verpflichtet, „Mobbinghand-
lungen“ entgegen zu wirken. 

Gegenstand des Verfah-
rens waren Schadenersatz-
ansprüche eines Arbeitneh-
mers (Kläger) gegenüber sei-
nem Arbeitgeber (Beklagter), 
bei dem er mehrere Jahre be-
schäftigt war. Der Arbeitneh-
mer hatte während seines Ar-
beitsverhältnisses durch ver-
schiedene, über einen län-
geren Zeitraum gehende 
„Mobbinghandlungen“ eine 
psychische Beeinträchtigung 
erlitten. Der Eintritt der psy-
chischen Erkrankung wur-
de durch entsprechende ärzt-
liche Befunde belegt. Der Ar-
beitnehmer bedurfte bereits 
während noch aufrechtem 
Arbeitsverhältnis ärztlicher 
Behandlung, aber auch nach 
dessen Beendigung. Unter-
nommen wurde vom Arbeit-
geber gegen die „Mobbing-
handlungen“ nichts. Folge 
dessen trat der Arbeitnehmer 
vorzeitig aus dem Dienstver-
hältnis aus und klagte auf 
Verdienstentgang, Fahrtko-
sten und pauschale Unkosten. 

Die Schäden wurden dem 
Arbeitnehmer nicht vom Ar-
beitgeber selbst, sondern von 
anderen Arbeitnehmern zu-
gefügt. Sie sind aber laut OGH 
dem Arbeitgeber zurechen-
bar, weil er seine Fürsorge-
pflicht verletzt hat. Die allge-

meine Fürsorgepflicht (§ 1157 
ABGB, § 18 AngG) gebietet 
dem Arbeitgeber nämlich, da-
für zu sorgen, dass die Persön-
lichkeitssphäre der in seinem 
Betrieb eingegliederten Ar-
beitnehmer nicht durch un-
sachliche Belästigung, sprich 
„Mobbing“, durch andere Ar-
beitnehmer beeinträchtigt 
wird. Der Arbeitgeber ist in 
Bezug auf die Wahl der Mit-
tel gegen ein bekannt gewor-
denes „Mobbinggeschehen“ 
grundsätzlich frei. Der betrof-
fene Arbeitnehmer hat et-
wa keinen Anspruch darauf, 
dass der Arbeitgeber das Ar-
beitsverhältnis mit demjeni-
gen, der die „Mobbinghand-
lungen“ setzt, beendet. Der 
Arbeitnehmer hat jedoch ein 
Recht darauf, dass der Arbeit-
geber aktiv wird und die er-
forderlichen bzw. angemes-
senen Mittel gegen das „Mob-
binggeschehen“ anwendet, 
um ihn vor weiteren Angrif-
fen zu schützen. Dabei ha-
ben die Maßnahmen des Ar-
beitgebers unverzüglich zu 

erfolgen, sobald ihm Gefähr-
dungen zur Kenntnis gelan-
gen.

Richtiges Verhalten des 
Arbeitgebers

Voreilige Reaktionen des Ar-
beitgebers auf behauptete 
Verfehlungen eines Arbeit-
nehmers sind für den Arbeit-
geber riskant. Die Reaktionen 
des Arbeitgebers sollten da-
her gut überlegt sein. Untätig-
keit ist jedoch, wie die vorlie-
gende Entscheidung zeigt, kei-
ne Lösung, sondern wird häu-
fig als „Freibrief“ missverstan-
den. Abschließend bleibt da-
her darauf hinzuweisen, dass 
auf Grund der Fürsorgepflicht 
an einem Tätigwerden des Ar-
beitgebers kein Weg vorbei-
führt, da für die Mobbingbe-
troffenen echter Schutz gefor-
dert ist. Der Arbeitgeber ist des-
halb verpflichtet, je nach Um-
ständen des Falles, passende 
Lösungen (Schlichtungsver-
suche, Abmahnungen etc.) zu 
erwirken.  n

M 
 
obbing ist ein 

ständiger Begleiter in 
der Arbeitswelt. Nun 
muss der Arbeitgeber 
reagieren.

OGH l neues Urteil

Mobbing am Arbeitsplatz
ge
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bt mobbing unter arbeitnehmern: Jetzt ist der Arbeitgeber gefragt.
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Vorsicht ist dabei bei dop-
pelter Geschäftsführung ge-
boten: Nach der ständigen Ju-
dikatur des Verwaltungsge-
richtshofes trifft bei kollegi-
alen Vertretungsorganen die 
verwaltungsstrafrechtliche 
Verantwortlichkeit grund-
sätzlich alle Mitglieder! Das 
bedeutet etwa, dass im Fal-
le einer Verwaltungsübertre-
tung durch eine GmbH jeder 

der beiden (oder mehreren) 
Geschäftsführer eine Verwal-
tungsstrafe zu bezahlen hat. 
Die Bezirksverwaltungsbe-
hörde verhängt also die Ver-
waltungsstrafe quasi „dop-
pelt“. Nur wenn bereits in der 
Satzung des Unternehmens 
eine Aufgabenteilung zwi-
schen den einzelnen Mitglie-
dern eines Kollegialorgans 
vorgesehen ist, würde eine 
Verwaltungsübertretung nur 
einen, nämlich den zuständi-
gen Geschäftsführer treffen. 
Eine bloß interne Aufgaben-
teilung (zB in Form eines Or-
ganigramms) genügt jedoch 
nicht: Die Haftung eines Ge-
schäftsführers würde in die-
sem Fall die Verfolgung der 
übrigen Mitglieder der Ge-
schäftsführung nicht aus-
schließen.

Diese wirtschaftlich unsin-
nige „doppelte Bestrafung“ 
lässt sich jedoch auch durch 
die Bestellung eines soge-
nannten verantwortlichen 
Vertretungsorgans verhin-
dern: Im Rahmen einer for-
mellen Vereinbarung zwi-
schen dem Unternehmen und 
einem ihrer Vertretungsor-
gane (Geschäftsführer) kann 
festgelegt werden, dass die-
sem Vertretungsorgan allein 
für das ganze Unternehmen 
(oder auch nur für bestimmte 
räumlich oder sachlich abge-
grenzte Bereiche des Unter-
nehmens) die Verantwortung 
für die Einhaltung der Verwal-
tungsvorschriften obliegt (§ 9, 
Absatz 2, Satz 1 VStG). Durch 
diese Bestellung, welche im 
Fall des Falles der Bezirksver-
waltungsbehörde und dem 
Arbeitsinspektorat nachzu-
weisen ist, beschränkt sich die 
strafrechtliche Verantwort-
lichkeit für eine Verwaltungs-
übertretung eines Unterneh-
mens auf dieses eine Vertre-
tungsorgan (Geschäftsfüh-
rer). Die Verantwortlichkeit 
der übrigen Mitglieder des 

Vertretungsorgans entfällt 
damit und sie müssen nicht 
auch noch zusätzlich eine Ver-
waltungsstrafe bezahlen. 

Zur Klarstellung: Das be-
stellte Organ muss laut Fir-
menbuch dem Kreis der au-
ßenvertretungsbefugten Or-
gane angehören. Damit un-
terscheidet sich die Bestel-
lung eines verantwortlichen 
Vertretungsorgans von der 
Bestellung eines sogenann-
ten „verantwortlichen Beauf-
tragten“ (§ 9, Absatz 2, Satz 2 
VStG) für bestimmte räumlich 
oder sachlich abgegrenzte Be-
reiche des Unternehmens 
(aber nicht für das ganze Un-
ternehmen!). Zum verant-
wortlichen Beauftragten kön-
nen auch Nicht-Geschäftsfüh-
rer bestellt werden (zB Pro-
kuristen). Voraussetzung ist, 
dass der Verantwortungsbe-
reich eindeutig umschrieben 
ist (zum Beispiel für „das ge-
samte Personalwesen“ reicht 
nicht) und der Beauftragte 
eine entsprechende Anord-
nungsbefugnis hat, um die 
Einhaltung von Verwaltungs-
vorschriften zu garantieren. 
Ist ein verantwortlicher Be-
auftragter der Bezirksverwal-
tungsbehörde/Arbeitsinspek-
torat gegenüber angezeigt, so 
haftet in der Folge dieser, und 
nicht mehr der Geschäftsfüh-
rer, für zukünftige Verwal-
tungsübertretungen.  n

W 
 
enn sich ein Un-

ternehmen nicht an die 
Verwaltungsvorschrif-
ten hält (zB der Firmen-
LKW ist überladen, 
Mitarbeiter tragen kei-
ne persönliche Schutz-
ausrüstung iSd § 69 
ASchG) so haftet dafür 
nicht das Unternehmen 
selbst. Die Verwaltungs-
strafe erhält vielmehr 
das satzungsgemäß 
zur Außenvertretung 
befugte Organ (§ 9 Ver-
waltungsstrafgesetz 
- VStG). Das ist etwa 
der handelsrechtliche 
Geschäftsführer einer 
GmbH (auch GmbH & 
Co KG) oder der Vor-
stand einer AG. 

Haftungsfalle
Verwaltungsübertretung l bei doppelter Geschäftsführung

TIPP

Die Bestellung eines 
verantwortlichen 
Vertretungsorgans muss 
zu ihrer Wirksamkeit 
der Bezirksverwaltungs-
behörde und dem 
Arbeitsinspektorat 
nicht vor der zu ahn-
denden Tat bekannt-
gegeben werden; 
dies im Gegensatz 
zur Bestellung eines 
verantwortlichen 
Beauftragten: des-
sen Bestellung muss 
jedenfalls dem 
Arbeitsinspektorat, 
sicherheitshalber auch 
der Bezirksverwaltungs-
behörde vor der Tat 
bekannt gegeben sein, 
um ihre volle Wirkung 
zu entfalten. In bei-
den Fällen muss die 
Bestellung selbst vor der 
Tat erfolgt sein.
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Unter Umständen kann die 
Republik dafür zur Verant-
wortung gezogen werden. Der 
Oberste Gerichtshof hat kürz-
lich eine medial viel beachte-
te Entscheidung getroffen, die 
vor allem auch innerhalb der 
Hochschülerschaft für Auf-
ruhr sorgte, denn sie enthält 
einen richterlichen Fingerzeig 
gegenüber der österreichi-
schen Bildungspolitik.
In der Entscheidung 1 Ob 
251/12m äußerte sich das 
Höchstgericht zu den Ansprü-
chen eines ehemaligen Me-
dizinstudenten, der eine Haf-
tung der Republik für jene 
Vermögensschäden begehrte, 
die ihm durch die verzögerte 
Beendigung seines Studiums, 
bedingt durch den damals 
vorherrschenden Mangel an 
Lehrveranstaltungsplätzen, er-
wachsen waren.

Aufgrund einer Platzbe-
schränkung konnte der Stu-
dent eine bestimmte Lehr-
veranstaltung im Winterse-
mester 2005/06 nicht absol-

vieren. Mangels Angebots an 
Parallelveranstaltungen resul-
tierte daraus eine Verlänge-
rung seiner Studienzeit, wo-
durch ihm Mehrkosten (Stu-
diengebühren, verspäteter Be-
rufseinstieg, zusätzliche Le-
benshaltungskosten) entstan-
den. 

Außergerichtlich konnte der 
Schaden nicht abgefunden 
werden. Letztendlich wagte er 
den Rechtsweg und klagte den 
Bund im Rahmen der Amts-
haftung auf Ersatz dieser Auf-
wendungen. 

Im ersten Rechtsgang (1 Ob 
93/10y) bejahte der erken-
nende Senat die Rechtswid-
rigkeit des universitären Han-
delns. Diese sah er durch ei-
nen Verstoß gegen § 54 Abs 8 
Satz 2 Universitätsgesetz (UG) 
2002 begründet, weil diese 
Norm eine Verpflichtung der 
Hochschule enthalte, im Be-
darfsfall etwa Parallellehrver-
anstaltungen anzubieten, um 
eine Studienverzögerung zu-
rückgestellter Studenten zu 
vermeiden. Derartige Maß-
nahmen hat die Universität je-
doch nicht ergriffen. Der zwei-
te Rechtsgang (1 Ob 251/12m) 
diente der Feststellung des 
Verschuldens der Universität. 
Dieses versuchte der Bund mit 
dem Argument zu entkräf-
ten, den Universitätsorganen 
könne kein Vorwurf gemacht 

werden, denn ihnen man-
gle es schlichtweg an finanzi-
ellen Mitteln, um Parallelver-
anstaltungen anzubieten. Mit 
dem Hinweis, den Bund treffe 
als Rechtsträger der Universi-
täten die Verpflichtung, Hoch-
schulen mit den zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen 
Mitteln auszustatten, wurde 
dieser Einwand vom Höchst-
gericht verworfen. 

Dementsprechend wurde 
der Bund zum Ersatz der be-
gehrten Vermögensschäden 
verpflichtet.

Inwiefern diese Entschei-
dung über den Einzelfall hi-
nausgehende Auswirkungen 
hat, ist fraglich. Nach heu-
tiger Rechtslage ist zumindest 
im Bereich der medizinischen 
Studien einer solchen Studi-
enverzögerung vorgebeugt, 
weil bereits Aufnahmeverfah-
ren eingerichtet sind, die aus-
reichend Lehrveranstaltungen 
für alle Studenten garantie-
ren sollen. Wirkungsmächtig 
ist die Entscheidung aber al-
lemal, denn der Oberste Ge-
richtshof erklärt die Republik 
für haftbar, wenn keine aus-
reichenden Vorkehrungen für 
einen ordnungsgemäßen Stu-
dienbetrieb getroffen werden. 
Somit kann sich die Bildungs-
politik künftig auch nicht auf 
die vielbemühte Geldnot beru-
fen.. n

D 
 
ie gescheiterte Ab-

solvierung des Studiums 
in Mindestzeit muss 
nicht stets selbstver-
schuldet sein.

Amtshaftung l bei Studiumsverzögerung

Der Bummelstudent
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Wenn sich der studienerfolg verzögert, sind nicht immer die Studierenden selbst schuld.
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